
Verordnung  

über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten  

von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I) 

Nur Veränderungen 

alt neu 

§ 1 

Zulässigkeit der Datenverarbeitung, 

Datensicherheit 

 
 (2) Die zur Verarbeitung zugelassenen Daten sind in 

den Anlagen genannt. Die nicht für die automatisierte 

Datenverarbeitung zugelassenen Daten 

(Verhaltensdaten von Schülerinnen und Schülern, 

Daten über gesundheitliche Auffälligkeiten und 

etwaige Behinderungen, Ergebnisse aus in § 120 Abs. 

3 Satz 1 SchulG aufgeführten Tests, aus 

psychologischen und ärztlichen Untersuchungen) sind 

in den Anlagen besonders gekennzeichnet. Sofern die 

Erfüllung der übertragenen Aufgaben die Verarbei-

tung von in den Anlagen nicht genannten Daten im 

Einzelfall erforderlich macht, gelten die allgemeinen 

datenschutzrechtlichen Vorschriften.  

 
§ 2 

Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung 

(1) Die automatisierte Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten ist ausschließlich auf ADV-

Arbeitsplätzen zulässig, die für Verwaltungszwekke 

eingerichtet sind. In Netzwerken ist über die 

Konfiguration die Integrität, Verfügbarkeit, 

Authentizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz zu 

gewährleisten,  

 

 

 
insbesondere ist sicherzustellen, dass Berechtigte nur 

Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten, die für 

die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

 
§ 3  

Datenerhebung, Berichtigung, Auskunft, Einsicht 

in Akten 

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Personen sind bei der 

Erhebung personenbezogener Daten zur Auskunft 

verpflichtet, soweit es sich um Daten handelt, die in 

den Anlagen aufgeführt sind. 

(2) Nicht in den Anlagen aufgeführte Daten dürfen nur 

erhoben werden, wenn die oder der Betroffene 

eingewilligt hat. Die Einwilligung ist schriftlich 

gegenüber der Schulleitung zu erklären.  

 

 

 

§ 1  

(Fn 2) Zulässigkeit der Datenverarbeitung, 

Datensicherheit 

 

 (2) Die zur Verarbeitung zugelassenen Daten sind in 

den Anlagen genannt. Die nicht für die automatisierte 

Datenverarbeitung zugelassenen Daten  

 

 

 

             sind 

in den Anlagen besonders gekennzeichnet. Sofern die 

Erfüllung der übertragenen Aufgaben die 

Verarbeitung von in den Anlagen nicht genannten 

Daten im Einzelfall erforderlich macht, gelten die 

allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften.  

 

§ 2 (Fn 2)  

Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung 

(1) Die automatisierte Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten ist zulässig auf ADV-

Arbeitsplätzen und in Netzwerken, die für 

Verwaltungszwecke eingerichtet sind, auf sonstigen 

schulischen ADV-Anlagen und in sonstigen 

Netzwerken, wenn jeweils über die Konfiguration die 

Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, 

Authentizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz 

gemäß § 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-

Westfalen gewährleistet sind. Insbesondere ist 

sicherzustellen, dass Berechtigte nur Zugang zu 

personenbezogenen Daten erhalten, die für die 

jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

 

 

§ 3 (Fn 2)  

Datenerhebung, Berichtigung, Auskunft, Einsicht 

in Akten 

 (1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Personen sind bei der 

Erhebung personenbezogener Daten zur Auskunft 

verpflichtet, soweit es sich um Daten handelt, die in 

den Anlagen aufgeführt sind. 

(2) Nicht in den Anlagen aufgeführte Daten dürfen nur 

erhoben werden, wenn die oder der Betroffene 

eingewilligt hat. Die Einwilligung ist schriftlich 

gegenüber der Schulleitung zu erklären. Sofern dies 

wegen besonderer Umstände angemessen ist, kann die 

Einwilligung ausnahmsweise in elektronischer Form 

erfolgen. Dabei sind die Grundsätze des § 13 Absatz 2 



 

 

 

 

Auch mit Einwilligung dürfen unzumutbare, nicht 

zweckdienliche oder sachfremde Angaben nicht 

erhoben werden. 

 

§ 5 

Allgemeine Bestimmungen für die Übermittlung 

von Daten 

(2) Die Datenübermittlung kann schriftlich, mündlich, 

automatisiert oder auf Datenträgern erfolgen. 

Datenträger, die versandt werden, dürfen per-

sonenbezogene Daten nur enthalten, soweit diese für 

die Empfängerin oder den Empfänger bestimmt sind.  

 

 

 

 

 

 

 

Automatisierte Verfahren, die die Übermittlung 

personenbezogener Daten durch Abruf ermöglichen, 

sind unzulässig.  

 
 

des Telemediengesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. 

I S. 179), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1766) geändert worden 

ist, zu erfüllen.  

Auch mit Einwilligung dürfen unzumutbare, nicht 

zweckdienliche oder sachfremde Angaben nicht 

erhoben werden. 

 

§ 5 (Fn 2)  

Allgemeine Bestimmungen für die Übermittlung 

von Daten 

(2) Die Datenübermittlung kann schriftlich, mündlich, 

automatisiert oder auf Datenträgern erfolgen. 

Datenträger, die versandt werden, dürfen per-

sonenbezogene Daten nur enthalten, soweit diese für 

die Empfängerin oder den Empfänger bestimmt sind. 

Eine automatisierte Datenübermittlung kann auch über 

eine gemeinsam genutzte informationstechnische 

Basis-Infrastruktur erfolgen, sofern die technischen 

und organisatorischen Sicherheitsanforderungen des § 

10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

erfüllt werden. Eine Datenübermittlung auf 

Datenträgern bedarf einer Verschlüsselung nach dem 

aktuellen Stand der Technik.  

Automatisierte Verfahren, die die Übermittlung 

personenbezogener Daten durch Abruf ermöglichen, 

sind unzulässig. 

 

 

 

  



Anlagen 

alt neu 

 
 
Anlage 1 
(vgl. § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 2 Nr. 1, 2) 
Abschnitt A 
Individual- und Organisationsdaten 
I. Grunddaten 

1.4Erreichbarkeit: 
Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Telefon, 

Fax*), E-Mail*) 
 

 
II. Organisations-(Schullaufbahn-)daten 

13.gesundheitliche Beeinträchtigung und/ oder 
körperliche Behinderung (soweit zu 
Unterrichtszwecken notwendig) **): Beginn, Ende, 
Art, Umfang 

 
Abschnitt C 
I. Grundschule 

2.3 schulärztliches Gutachten: Datum, Ergebnis**) 
3. Sprachfeststellung (§ 36 Abs. 3 SchulG):  

Datum, Ergebnis**) 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Förderschule 
sowie allgemeine Schule mit sonderpädagogischer 
Förderung 
Entscheidung über den sonderpädagogischen Förderbedarf: 
Datum, Art, Förderdauer, Förderort, Förderplan, 
Förderumfang, Datum und Ergebnis **) des zugrunde 
liegenden Gutachtens 

*)Angabe freiwillig und jederzeit widerrufbar 
**)Daten, die von der automatisierten Datenverarbeitung 
ausgeschlossen sind, deren Auswirkungen aber durch 
maßnahmebezogene Entscheidungsbegriffe, eine Zahl 
oder Prozentangabe automatisiert verarbeitet werden 
dürfen. 

 
 
 
 
 
 
Anlage 2 
(vgl. § 4 Abs. 5) 
Sonstiger Datenbestand 
II. Weitere Informationssammlungen 

1. die Schülerakte (Schülerbegleitmappe), die ergänzend 
alle die die einzelne Schülerin oder den einzelnen 
Schüler betreffenden Vorgänge enthält (z. B. 
Zeugniszweitschriften, Schriftverkehr zu 
Schulpflichtverletzun-gen*), Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen, Vermerke über erteilte 
Schulbescheinigungen, Schülerausweise usw., 
Ausnahmegenehmigungen, Grundschul- und 
Sonderschulgutachten (jetzt: Förderschulgutachten), 
Aktenvermerke über Schullaufbahnen) 

2. die nicht im Schülerstammblatt enthaltenen, getrennt 
und verschlossen aufzubewahrenden 
Beratungsunterlagen sonderpädagogischer, medizi-
nischer, psychologischer und sozialer Art, soweit für 
die Schülerin oder den Schüler eine besondere 
schulische Betreuung in Betracht kommt*) 

 
3.Auflistungen als Auszüge aus bestehenden 

Sammlungen, um einen Überblick zu erleichtern oder 

 
 
Anlage 1 
(vgl. § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 2 Nr. 1,2) 
Abschnitt A 
Individual- und Organisationsdaten 
I. Grunddaten 

1.4 Erreichbarkeit: 
Anschrift Wohnsitz, Anschrift Postzustellung, Telefon, 

Fax*), private E-Mail-Adresse*),schulische E-Mail-
Adresse 

 
II. Organisations-(Schullaufbahn-)daten 

13. gesundheitliche Beeinträchtigung und/ oder  
körperliche Behinderung (soweit nach § 57 Absatz 1 
SchulG notwendig) **): Beginn, Ende, Art, Umfang 
 

 
Abschnitt c  
Leistungsdaten 
I. Grundschule 

2.3 schulärztliches Gutachten: Datum, Ergebnis**) 
3. Sprachfeststellung (§ 36 Abs. 3 SchulG): 

Datum, Ergebnis**) 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Förderschule  
sowie allgemeine Schule mit sonderpädagogischer 
Förderung 
Entscheidung über den sonderpädagogischen Förderbedarf: 
Datum, Art, Förderdauer, Förderort, Förderplan,  
Förderumfang, Datum und Ergebnis **) des zugrunde 
liegenden Gutachtens 
*) Angabe freiwillig und jederzeit widerrufbar 
**) Daten, die ausschließlich zur Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags der Schule und den hierbei entstehenden 
Beurteilungen beziehungsweise notwendigen 
Dokumentationen automatisiert verarbeitet werden dürfen. 
Medizinische Gutachten und Atteste sind hiervon 
ausgenommenund dürfen nicht automatisiert verarbeitet 
werden. Auswirkungen der Daten dürfen durch 
maßnahmebezogene Entscheidungsbegriffe,eine Zahl oder 
Prozentangabe automatisiert verarbeitet werden 
. 
 
Anlage 2 
(vgl. § 4 Abs. 5) 
Sonstiger Datenbestand 
II. Weitere Informationssammlungen 

1. die Schülerakte (Schülerbegleitmappe), die ergänzend 
alle die die einzelne Schülerin oder deneinzelnen 
Schüler betreffenden Vorgänge enthält (z. B. 
Zeugniszweitschriften, 
Schriftverkehr zu Schulpflichtverletzungen, 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, Vermerke 
über erteilte Schulbescheinigungen, Schülerausweise 
usw., Ausnahmegenehmigungen, 
sonderpädagogische Gutachten, Aktenvermerke über 
Schullaufbahnen) 

2. die nicht im Schülerstammblatt enthaltenen, getrennt 
und verschlossen aufzubewahrenden 
Beratungsunterlagen sonderpädagogischer, 
medizinischer, psychologischer und sozialer Art, 
soweit für die Schülerin oder den Schüler 
einebesondere schulische Betreuung in Betracht 
kommt*) 

3. Auflistungen als Auszüge aus bestehenden 
Sammlungen, um einen Überblick zu erleichtern oder 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_show_anlage?p_id=33561#page=5
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_show_anlage?p_id=33561#page=5


eine Übersicht zu vereinfachen (z.B. zentrale 
Suchkartei mit den Individualdaten, Anmeldelisten, 
Anwesenheitslisten, Klassenlisten) 

4.Notenliste (Notenbuch der Lehrkraft) mit Einzelnoten 
oder ggf. Teilleistungsnoten je Fach/Kurs: 
Klassenarbeiten, Kursarbeiten, Klausuren; 

Ergebnisse der sonstigen Mitarbeit mit Noten bzw. 
Punktbewertung sowie Aufzeichnungen zum Arbeits- 
und Sozialverhalten*) 

5.Notenspiegel der Klasse/ Jahrgangsstufe, Schulstufe; 
Zensurenliste 

6.zusätzliche Daten: 
6.1Mandat der Eltern in Mitwirkungsorganen nach dem 

Schulmitwirkungsgesetz (bekleidetes Amt) 
6.2Teilnahme an herausgehobenen künstlerischen, 

wissenschaftlichen und schulsportlichen 
Wettbewerben (z. B. Wettbewerbe „Jugend forscht" 
und „Schüler experimentieren", Landessportfest der 
Schulen, Bundeswettbewerb der Schulen „Jugend 
trainiert für Olympia" sowie Erwerb von sportlichen 
Leistungsabzeichen) 

*)Daten, die von der automatisierten Datenverarbeitung 
ausgeschlossen sind 

 
 
 
 
 
 
 
Anlage 3 
(vgl. § 2 Abs. 2) 
I. Datensatz bei Genehmigung der Verarbeitung 
personenbezogener Schülerinnen- und Schülerdaten auf 
privaten ADV-Anlagen der die Schülerinnen und Schüler 
unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer 

1.Name, Geburtsname, 
2.Vorname 
3.Geschlecht 
4.Geburtsdatum 
5.Konfession 
6.Klasse/ Jahrgangsstufe, Kurs  
7.Schülernummer/ Nummer des 

Gesamtschülerverzeichnisses 
8.Ausbildungsrichtung bzw. Ausbildungsberuf 
9.Fächer, in denen die Lehrkraft die Schülerinnen und 

Schüler unterrichtet 
10.Leistungsbewertung in den Fächern, in denen die 

Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler unterrichtet 
11.Zeiten des Fernbleibens vom Unterricht in den 

Fächern, in denen die Lehrkraft die Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet 

12.Vermerk über Benachrichtigungen gemäß § 50 Abs. 4 
SchulG in den Fächern, in denen die Lehrkraft die 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet 

 
 
 
 
II. 
Schulleiterinnen und Schulleiter, deren Stellvertretung und 
ggf. weitere mit Schulleitungsaufgaben betraute Lehrkräfte 
sowie Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer und 
Jahrgangsstufenleiterinnen oder Jahrgangsstufenleiter 
(Beratungslehrerinnen oder Beratungslehrer in der 
gymnasialen Oberstufe) dürfen darüber hinaus folgenden 
Schülerinnen- und Schülerdaten verarbeiten: 

1.Halbjahresnoten in allen Fächern  
2.alle zeugnisrelevanten Leistungsangaben 
3.Zeugnisbemerkungen  
4.Vermerke über Benachrichtigungen gemäß § 50 Abs. 4 

SchulG. 

eine Übersicht zu vereinfachen (z.B. zentrale 
Suchkartei mit den Individualdaten, Anmeldelisten, 
Anwesenheitslisten, Klassenlisten) 

4. Notenliste (Notenbuch der Lehrkraft) mit Einzelnoten 
oder ggf. Teilleistungsnoten je Fach/Kurs: 
Klassenarbeiten, Kursarbeiten, Klausuren;  
Ergebnisse der sonstigen Mitarbeit mit Noten bzw. 
Punktbewertung sowie Aufzeichnungen zum Arbeits- 
und Sozialverhalten 

5. Notenspiegel der Klasse/ Jahrgangsstufe, Schulstufe; 
Zensurenliste 

6. zusätzliche Daten: 
6.1 Mandat der Eltern in Mitwirkungsorganen nach dem 

Schulmitwirkungsgesetz (bekleidetes Amt) 
6.2 Teilnahme an herausgehobenen künstlerischen, 

wissenschaftlichen und schulsportlichen 
Wettbewerben (z. B. Wettbewerbe „Jugend forscht" 
und „Schüler experimentieren", Landessportfest der 
Schulen, Bundeswettbewerb der Schulen „Jugend 
trainiert für Olympia" sowie Erwerb von sportlichen 
Leistungsabzeichen) 

*) Daten, die ausschließlich zur Erfüllung des Bildungs- 
und Erziehungsauftrages der Schule und den hierbei 
entstehenden Beurteilungen beziehungsweise 
notwendigen Dokumentationen automatisiert 
verarbeitet werden dürfen.  
Medizinische Gutachten und Atteste sind hiervon 
ausgenommen und dürfen nicht automatisiert 
verarbeitet werden 

. 
Anlage 3 
(vgl. § 2 Abs. 2) 
I. Datensatz bei Genehmigung der Verarbeitung 
personenbezogener Schülerinnen- und Schülerdaten auf 
privaten ADV-Anlagen der die Schülerinnen und Schüler 
unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer 

1. Name, Geburtsname 
2. Vorname 
3. Geschlecht 
4. Geburtsdatum 
5. Konfession 
6. Klasse/Jahrgangsstufe, Kurs 
7. Schülernummer/Nummer des 

Gesamtschülerverzeichnisses 
8. Ausbildungsrichtung bzw. Ausbildungsberuf 
9. Fächer, in denen die Lehrkraft die Schülerinnen und 

Schüler unterrichtet 
10. Leistungsbewertung in den Fächern, in denen die 

Lehrkraft die Schülerinnen undSchüler unterrichtet 
11. Zeiten des Fernbleibens vom Unterricht in den 

Fächern, in denen die Lehrkraft die Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet 

12. Vermerk über Benachrichtigungen gemäß § 50 Abs. 4 
SchulG inden Fächern, indenen die Lehrkraft die 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet 

13. Erreichbarkeit der in § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
genannten Personen (Anlage 1, Abschnitt A, Teil I 
Nummern 1.4, 2.6, 2.7, 3.3, 3.4). 

 
II. 
Schulleiterinnen und Schulleiter, deren Stellvertretung und 
ggf. weitere mit Schulleitungsaufgaben betraute Lehrkräfte 
sowie Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer und 
Jahrgangsstufenleiterinnen oder Jahrgangsstufenleiter  
(Beratungslehrerinnen oder Beratungslehrer in der 
gymnasialen Oberstufe) dürfen darüber hinaus folgenden 
Schülerinnen- und Schülerdaten verarbeiten: 

1.Halbjahresnoten in allen Fächern 
2. alle zeugnisrelevanten Leistungsangaben 
3.Zeugnisbemerkungen 
4.Vermerke über Benachrichtigungen gemäß § 50 Abs. 4 

SchulG. 
 
 

  

 


